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Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission - Landeskirche und Diakonie 

in Württemberg - im Jahr 2006

Sitzung vom 17. Februar 2006:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Diakonischen Werk Württemberg:
· Zeitlich begrenzte Veränderung der AVR-Württemberg zur Zukunftssicherung des Stephanuswerks Isny (ZRW 25 AVR-Württemberg):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 17. Februar 2006 mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 eine Sonderregelung ZRW 25 zur zeitlich begrenzten Veränderung der AVR-Württemberg zur Zukunftssicherung des Stephanuswerkes Isny beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 28. April 2006:


Es wurden keine Beschlüsse aus der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission am 28. April 2006 veröffentlicht.



____________________________________

Sitzung vom 23. Juni 2006:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Sonderregelung für ABM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (Anlage 16 AVR) - Befristete Verlängerung der Geltungsdauer:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 23. Juni 2006 mit Wirkung vom 1. Juli 2006 die befristete Verlängerung der Geltungsdauer der Sonderregelung für ABM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (Anlage 16 AVR) bis zum 31. Dezember 2006 beschlossen.
____________________________________

Sitzung vom 21. Juli 2006:

·  Regelungen für KAO-Anwendende in der Landeskirche:

· Übernahme des TVöD in die KAO:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 21. Juli 2006 mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 die Übernahme des TVöD in die KAO und Eckpunkte für die Erarbeitung einer Arbeitsrechtlichen Regelung zur Vermeidung einer wirtschaftlichen Notlage beschlossen. 


· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) - Erhöhung der Regeldeputate der Religionspädagoginnen und Religionspädagogen:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 21. Juli 2006 mit Wirkung vom 1. September 2006 die Erhöhung der Regeldeputate der Religionspädagoginnen und Religionspädagogen und der sonstigen privatrechtlich angestellten Lehrkräfte auf 26 Unterrichtsstunden beschlossen. Eine Verringerung des Wochendeputats ist bei der Unterrichtung an zwei oder mehr Schulen um bis zu drei Wochenstunden möglich.
____________________________________

Sitzung vom 6. Oktober 2006:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Befristete Dienstverhältnisse nach § 14 Abs. 2 TzBfG:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 6. Oktober 2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2007 beschlossen, dass die Begründung eines befristeten Dienstverhältnisses bis zu höchstens zwei Jahren bzw. die entsprechende Verlängerung eines befristeten Dienstverhältnisses auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes zulässig ist.



· Änderung der Altersteilzeitordnung nach Anlage 17 der AVR-Württem​berg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 6. Oktober 2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2007 die Verlängerung der Altersteilzeitordnung nach Anlage 17 der AVR-Württemberg bis zum 1. Januar 2010 beschlossen.


____________________________________

Sitzung vom 10. November 2006:

· Allgemeines:

· Wahl der Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 10. November 2006 Frau Birgit Adamek, Stuttgart, zur Vorsitzenden und Herrn Klaus-Hermann Ganzhorn, Stuttgart, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg) gewählt.

Die VII. Amtszeit der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg) beginnt am 1. Januar 2007 und endet am 31. Dezember 2011.

 

· Regelungen für KAO-Anwendende in der Landeskirche:

· Übernahme des TVöD für den Bereich der KAO:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 10. November 2006 mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 eine neue Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) beschlossen. Der Text der am 10. November 2006 beschlossenen KAO kann am Ende dieser Seite als Word-Datei heruntergeladen werden.


____________________________________

Sitzung vom 8. Dezember 2006:

· Allgemeines:

· Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission für das Jahr 2007:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2006 Herrn Erwin Hartmann zum Vorsitzenden und Herrn Reinhard Haas zum stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission - Lan​deskirche und Diakonie in Württemberg - für das Jahr 2007 gewählt.


· Regelungen für KAO-Anwendende in der Landeskirche:

· Arbeitsrechtliche Regelung zur Telearbeit - Dienstzimmer im Privatbereich:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2007 die Entfristung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Telearbeit - Dienstzimmer im Privatbereich - beschlossen. Zukünftig wird diese Regelung als Anlage 7 Teil der KAO sein.



· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Regelung zur Telearbeit der AVR-Württemberg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2006 die Entfristung der Regelung zur Telearbeit der AVR-Württemberg beschlossen.

· Sonderreglung für ABM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (Anlage 16 AVR):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2006 mit Wirkung zum 1. Januar 2007 die Entfristung der Sonderregelung für ABM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (Anlage 16 AVR) beschlossen.
____________________________________

